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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

I. Vertragspartner, Geltungsbereich, Definitionen 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Lieferungen und Leistungen sowie 

Auskünfte, Angebote, Beratungen und Reparaturen der Firma Elektro Reif GmbH & Co.KG, 

Alfons-Maria-Daiminger-Str 7, 94227 Zwiesel (nachfolgend „wir“ bzw „uns“ genannt) mit 

Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt). 

2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zugestimmt haben.  

3. Unsere Innen- und Außendienstmitarbeiter haben keine Befugnis, abweichende oder 

ergänzende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren. 

4. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

5. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 

Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

6. Die AGB gelten gegenüber Unternehmern in ihrer jeweiligen Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für künftige gleichartige Verträge über den Verkauf und/oder die 

Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Auftraggeber, ohne dass wir in jedem Einzelfall 

wieder auf sie hinweisen müssten.  

7. Ergänzungen, Abweichungen und sonstige Nebenabreden sind in Textform festzuhalten. Im 

Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber haben in jedem Fall 

Vorrang vor diesen AGB. 

8. Soweit die nachstehenden Bedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten, gilt 

gegenüber Unternehmern bei Arbeiten an Bauwerken (Bauleistungen) die 

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B bzw. VOB/C) in der zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses geltenden Fassung. Der Auftraggeber kann diese jederzeit unter – 

https://dejure.org/gesetze/VOB-B - einsehen und herunterladen. 

9. Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt 

unberührt. 

II. Angebot und Vertragsabschluss – Leistungsumfang – Änderungen/Ergänzungen 

1. Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern auf die Verbindlichkeit im Angebot nicht 

ausdrücklich hingewiesen wird. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen 

Marktes. Irrtum, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angebote gültig, nur 

solange Vorrat reicht. 

2. Die vom Auftraggeber abgegebene Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses 

Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch 

Vertragsausführung annehmen oder durch Zusendung der bestellten Ware innerhalb dieser 

Frist oder durch Beginn der Ausführung der Leistung innerhalb der Frist annehmen. 

3. Weicht der Auftrag des Auftraggebers von unserem Kostenanschlag ab, so kommt ein 

Vertrag in diesem Falle erst mit der unserer Bestätigung zustande. 

4. Alle Angaben über unsere Waren und Leistungen, insbesondere die in unseren Angeboten 

und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und 

https://dejure.org/gesetze/VOB-B
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Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine 

garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 

Ware. Soweit nicht Grenzen für zulässige Abweichungen ausdrücklich in der 

Auftragsbestätigung in Textform festgelegt und als solche bezeichnet sind, sind in jedem Fall 

branchenübliche Abweichungen zulässig. 

5. Für den Leistungsumfang ist unsere Auftragsbestätigung in Textform maßgebend. 

6. Sämtliche Lieferungen und Leistungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik ausgeführt. 

7.  Werden durch Änderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers 

die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein 

neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten zu vereinbaren. Wir sind in 

diesem Fall, wenn uns durch die Änderung ein erheblicher Mehraufwand entsteht, 

berechtigt, die Ausführungen der Arbeiten bis zur Vereinbarung des neuen Preises zu 

verweigern. Unser Anspruch auf neue Preisvereinbarung nach der Ausführung bleibt hiervon 

unberührt. 

8. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung vom Auftraggeber gefordert, so haben wir 

Anspruch auf besondere Vergütung. Wir haben die daraus resultierenden Mehrkosten sowie 

die Terminauswirkungen dem Auftraggeber schriftlich vor Ausführungsbeginn mitzuteilen, es 

sei denn, der Auftraggeber musste – wie bei gewerblichen Barleistungen regelmäßig der Fall 

– davon ausgehen, dass die Zusatzleistungen nicht ohne Vergütung erfolgen werden. Eine 

Mitteilung ist auch im Falle des Verzichts des Auftraggebers entbehrlich. 

9. Werden außervertragliche Leistungen durch uns ausgeführt, steht uns eine Vergütung zu, 

wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen 

Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Die 

Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff.) bleiben unberührt. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Maßgebend sind ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. 

Zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet. 

2. Soweit eine Preisvereinbarung nicht getroffen wurde, sind unsere am Tage der Ausführung 

gültigen Arbeitslöhne und Materialpreise maßgebend. 

3. Preise gegenüber Auftraggebern, welche Verbraucher sind, verstehen sich als Gesamtpreise 

inkl. Umsatzsteuer. 

4. Bei Auftraggebern, welche Unternehmer sind verstehen sich sämtliche Preise zuzügl. der 

jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

5. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ohne 

jeden Nachlass, insbesondere ohne Skonto, in Euro zuzüglich Fahrtkosten, Verpackung, 

Fracht und Versicherung, welche gesondert berechnet werden. Soweit nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Preise ab unserem Betriebssitz.  

6. Alle Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und Arbeitsleistungen. Für Über-, Nacht-, 

Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeiten unter erschwerten Bedingungen werden die 

tariflichen Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen. 

7. Unsere Fahrtzeiten sind Arbeitszeiten. 

8. Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des Auftrages 

notwendig sind oder auf Verlangen des Auftraggebers ausgeführt werden, werden zusätzlich 

in Rechnung gestellt. Dies gilt insbesondere für Stemm-, Verputz-, Erdarbeiten und 

dergleichen. 

9. Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge: 
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Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird - im Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten 

vorliegen - der entstandene und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, 

wenn ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil: 

• der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der Technik nicht festgestellt 

werden konnte; 

• der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt; 

• der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde; 

• die Empfangsbedingungen bei Nutzung entsprechender Produkte aus dem Bereich 

Informationstechnik / Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics) nicht einwandfrei 

gegeben sind. 

V. Lieferung – Pflichten des Auftraggebers 

1. Bei den von uns genannten Lieferzeiten und -fristen handelt es sich nicht um Fixgeschäfte 

i.S.v. § 286 II Nr. 4 BGB, § 376 HGB, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes in Textform 

vereinbart. Liefertermine, die nicht im Rahmen eines ausdrücklich so bezeichneten sog. 

Fixgeschäftes in Textform von uns bestätigt werden, sind stets unverbindlich und annähernd. 

2. Lieferfristen (Termine) beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht 

vor eindeutiger Klärung aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung etwa 

erforderlicher Bescheinigungen. Sie gelten mit der fristgerechten Meldung der 

Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht 

rechtzeitig abgesendet werden kann. 

3. Bei Fristen und Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als fest 

bezeichnet sind, kann uns der Auftraggeber zwei Wochen nach deren Ablauf eine 

angemessene Frist zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir 

in Verzug geraten. 

4. Die Einhaltung dieser Fristen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtung des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 

vorbehalten. 

5. Als solche Umstände sind auch Änderungen sowie Fehlen von Unterlagen (Baugenehmigung 

u. a.) anzusehen, die zur Auftragsdurchführung notwendig sind. 

6. Der Kunde hat im Unternehmerverkehr in Fällen des Verzugs - bei der Erstellung von 

Bauleistungen - nur dann den Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn für Beginn und 

Fertigstellung eine Zeit nach dem Kalender in Textform vereinbart war und der Kunde nach 

Ablauf dieser Zeit eine angemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, dass er nach 

fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen wird. 

7. Wurden von uns Lieferfristen angegeben und sind diese zur Grundlage für die 

Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich diese Fristen um die Dauer der 

Behinderung, wenn wir an der Erfüllung dieser Verpflichtung durch den Eintritt 

unvorhergesehener Ereignisse gehindert sind, die wir auch mit der nach den Umständen des 

Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (höhere Gewalt, z.B.: Krieg, höhere 

Gewalt und Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und Aussperrung, Naturkatastrophen, 

Epidemien, Pandemien, Rohstoffknappheit, weltweite Störungen der Lieferketten, politische 

Unruhen, Terrorakte, hoheitliches Handeln oder behördliche Maßnahmen). Führen 

entsprechende unvorhergesehene Ereignisse zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier 

Monaten, können beide Parteien jeweils vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt auch, wenn die 

Umstände bei Zulieferern eintreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 

8. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber 
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unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist 

die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz 

oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden 

werden wir in diesem Fall unverzüglich zurückerstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 

Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 

unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. 

Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften 

über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht bleiben 

unberührt. 

VI. Auftragsdurchführung – Pflichten des Auftraggebers 

1. Der Auftraggeber hat die für die Ausführung der Leistung notwendigen Unterlagen 

unentgeltlich und rechtzeitig, d.h. mindestens 2 Wochen vor Erbringung der Leistung, zu 

übergeben. Wird die Frist versäumt und entstehen dadurch Verzögerungen, hat der 

Auftraggeber den hierdurch entstehenden Mehraufwand / Schaden zu tragen. 

2. Bei Werkleistungen ist der Auftraggeber verpflichtet, dass zur vereinbarten Leistungszeit 

Baufreiheit besteht. Der Auftraggeber hat uns unverzüglich zu informieren, wenn die 

Baufreiheit nicht gegeben ist oder nicht vollständig garantiert werden kann. Fällt das 

Hindernis weg oder lässt sich der Termin der Wiedererlangung der Baufreiheit vorhersehen, 

so hat er uns unverzüglich darüber zu unterrichten. Für die verspätete Aufnahme oder 

Wiederaufnahme der Arbeiten bei vom Auftraggeber verschuldeten Unterbrechung hat 

dieser uns hierfür eine ausreichende Frist zu gewähren. 

3. Sofern wie eine Leistungserbringung beim Auftraggeber oder einer von ihm vertraglich 

zugewiesenen Örtlichkeit schulden, schuldet der Auftraggeber auf seine Kosten und 

rechtzeitig folgendes: 

4. Fertigstellung alle für unsere Leistungserbringung erforderlichen Bau- und sonstigen 

branchenfremden Vorarbeiten. 

5. die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie 

Gerüste, Hebezeuge incl. Brennstoffe und Schmiermittel und andere erforderliche 

Vorrichtungen, soweit sie nicht vertraglich von uns zu stellen sind. 

6. Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, ausreichende 

Beheizung für die Leistungserbringung sowie Baubeleuchtung. 

7. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auftraggeber rechtzeitig die nötigen Angaben über 

die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die 

erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

8. Verzögern sich die vorgenannten Aufstellungen, Montagen oder Inbetriebnahmen durch 

nicht von uns zu vertretende Umstände, so hat der Auftraggeber die zusätzlich entstehenden 

Aufwendungen und Schäden zu tragen. Verzögerungen und der entstandene Aufwand / 

Schaden sind dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. 

9. Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umstände, die nicht von 

uns zu vertreten sind, hat der Auftraggeber in angemessenem Umfang und nach Festsetzung 

durch uns die Kosten für Wartezeit und weiter erforderliche Fahrtkosten zu tragen. 

VII. Versand, Gefahrenübergang, Annahmeverzug 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Auslieferung ab unserem 

Sitz vereinbart. 

2. Wir erfüllen unsere Liefer- oder Leistungsverpflichtung dadurch, dass wir dem Auftraggeber 

die Bereit- oder Fertigstellung der Ware an unserem Geschäftssitz anzeigen. 
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3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware innerhalb von 1 Woche ab Zugang der 

Fertigstellungsanzeige abzuholen.  

4. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns 

entstehenden Aufwendungen zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmeverzuges bei 

Lieferungen geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 

auf den Auftraggeber über. 

5. Bei Auftraggebern welche Unternehmer sind erfolgt der Versand und Transport auf Gefahr 

des Auftraggebers. Die Gefahr geht in diesem Fall auch bei Teillieferungen auf den 

Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben 

worden ist oder zwecks Versendung unser Lager oder bei Lieferung ab Werk unser Werk 

verlassen hat. 

VIII. Zahlung – Fälligkeit 

1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb von 7 Tagen nach 

Rechnungsdatum fällig. 

2. Alle Zahlungen sind in Euro zu leisten. 

3. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen 

Banksätze für Überziehungskredite, mindestens aber in Höhe von 9 %-Punkten über dem 

Basiszinssatz zu berechnen.  

4. Soweit Kosten und Zinsen anfallen, sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, 

dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

5. Für Unternehmer gilt: Dem Auftraggeber steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.  

6. Für Unternehmer gilt: Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur 

insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

IX. Eigentumsvorbehalt 

1. Bei Auftragnehmern, welche Verbraucher sind behalten wir uns das Eigentum an der 

gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung vor. 

2. Bei Unternehmern gilt abweichend folgendes: 

2.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Auftraggeber sich vertragswidrig 

verhält. 

2.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 

ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 

Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 

Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch 

nicht übergegangen ist, hat uns der Auftraggeber unverzüglich in Textform zu 

benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 

Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 

Auftraggeber für den uns entstandenen Ausfall. 

2.3. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 

Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 

der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber schon jetzt an uns in Höhe des mit uns 
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vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab. Wir nehmen diese 

Abtretung an. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 

Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Auftraggeber bleibt zur Einziehung der 

Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 

einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, 

solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

2.4. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung 

in Textform den Liefergegenstand weder verändern, noch umarbeiten, noch verpfänden, 

noch zur Sicherung übereignen oder Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. Im Falle 

der Zuwiderhandlung setzt sich das Anwartschaftsrecht des Auftraggebers an der Kaufsache 

an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern 

die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache 

anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber uns anteilsmäßig Miteigentum 

überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. 

2.5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers 

freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

2.6. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme des Liefergegenstandes oder sonstiger Verfügung 

durch Dritte hat der Auftraggeber uns unverzüglich in Textform zu benachrichtigen und die 

Kosten von Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffs, insbesondere von 

Interventionsprozessen, zu tragen, wenn sie nicht von der Gegenpartei eingezogen werden 

können. Außerdem ist der Auftraggeber verpflichtet, den Pfandgläubiger bei Pfändung oder 

Beschlagnahme auf unsere Eigentumsrechte hinzuweisen. 

X.         Abnahme 

1. Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. 

2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen. 

3. Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden. 

4. Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn wie dem Auftraggeber nach Fertigstellung des 

Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt haben und der Auftraggeber die 

Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines wesentlichen Mangels 

verweigert hat. 

5. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

6. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 

Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung. 

7. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der 

Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach 

Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von 

Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme. 

8. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber 

spätestens zu den in den vorstehenden Ziffern 6 und 7 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu 

machen. 

9. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon trägt. 

XI.      Gewährleistung und Rügepflicht 
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1. Für Auftraggeber, welche Verbraucher sind gilt die gesetzliche Gewährleistung. 

2. Für Unternehmer gilt abweichend nachfolgendes: 

2.1. Die Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Reparaturen etc., die keine 

Bauleistungen sind, und für eingebautes Material beträgt 1 Jahr. Für Bauleistungen gelten 

die als Ganzes vereinbarten Regelungen der VOB/B. 

2.2. Für gebrauchte Sachen wird die Gewährleistung ausgeschlossen. 

2.3. Im Falle eines Mangels sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Kaufgegenstand 

nachzubessern oder eine neue Lieferung durchzuführen. 

2.4. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Auftraggeber berechtigt, zu mindern oder nach 

seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Fehlgeschlagen ist die Nacherfüllung nach dem 

zweiten erfolglosen Versuch der Nacherfüllung. 

2.5. Ist der Auftraggeber Kaufmann gilt, dass die Geltendmachung von 

Gewährleistungsansprüchen wegen Mängeln unserer Lieferungen voraus setzt, dass der 

Auftraggeber seinen kaufmännisch geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist, soweit sie nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang 

tunlich ist. Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen 

Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Die Untersuchungspflicht des 

Auftraggebers beschränkt sich auf Mängel, die bei der Warenkontrolle unter äußerlicher 

Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. 

Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei der Qualitätskontrolle 

erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. 

Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Die 

Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet der 

Untersuchungspflicht gilt die Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und 

rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 5 Werktagen ab Entdeckung, bzw. bei offensichtlichen 

Mängeln ab Lieferung abgesendet wird. 

2.6. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Gewährleistung übernommen. Des 

Weiteren wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer 

Behandlung entstanden sind, wie z.B. durch ungeeignete Verwendung, Nichtbeachtung der 

Wartungsanweisung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung, fehlerhafte 

Instandsetzung, übermäßige Beanspruchung, Verwendung ungeeigneter Betriebs- oder 

Werkstoffe, sofern diese nicht auf ein Verschulden durch uns zurückzuführen sind. 

2.7. Mängelrechte stehen dem Auftraggeber nicht zu, wenn ohne unsere Zustimmung Eingriffe 

oder Änderungen an der Ware vorgenommen wurden, es sei denn, der Auftraggeber weist 

nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingriffe oder Änderungen verursacht wurde. 

2.8. Die vorstehende Einschränkung und Fristverkürzungen gelten nicht im Falle von Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder Arglist 

von uns beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der 

Übernahme von Garantien oder bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB. 

XII.        Haftung, Haftungsausschluss 

1. Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt bei Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
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Pflichtverletzung, bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder soweit der 

Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten), durch leichte Fahrlässigkeit 

von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe 

nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung 

typischerweise gerechnet werden muss.  

3. Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. 

XIII. Überlassene Unterlagen 

1. Zu unseren Angeboten gehörige Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur 

annähernd als maß- und gewichtsgenau anzusehen, es sei denn, die Maß- und 

Gewichtsgenauigkeit wurde ausdrücklich in Textform bestätigt. 

2. An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber überlassenen 

Unterlagen, wie z.B. Kostenvoranschlägen, Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 

das Eigentums und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich 

gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Auftraggeber unsere ausdrückliche 

Zustimmung in Textform. Soweit wir das Angebot des Auftraggebers nicht innerhalb der 

gesetzten Frist annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.  

3. Ohne Einwilligung in Textform darf der Auftraggeber diese Unterlagen nicht benutzen, 

kopieren, vervielfältigen oder Dritten aushändigen oder bekannt geben. Gegenüber Dritten 

sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen 

Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. 

4. Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind kundenindividuell erstellte Unterlagen unaufgefordert 

und in allen anderen Fällen nach Aufforderung unverzüglich zurückzusenden. 

XIV. Fertigung nach Anweisungen des Auftraggebers 

1. Bei Fertigung nach Auftraggeberzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des 

Auftraggebers übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige 

Mängel, soweit diese Umstände auf den Auftraggeberanweisungen beruhen, keine Gewähr 

und Haftung. 

2. Der Auftraggeber stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaftung, 

gegen uns wegen durch die Ware verursachter Schäden frei, es sei denn, dass wir den 

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. 

3. Der Auftraggeber übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die Herstellung und Lieferung 

der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im Falle 

der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der 

etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Auftraggebers vom Vertrag 

zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Geltendmachung der Schutzrechte innerhalb 

von 8 Tagen durch Erklärung in Textform uns gegenüber zurückzieht. Der Auftraggeber hat 

uns durch die Geltendmachung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu ersetzen. Im 

Falle des Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende 

Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

4. Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und 

Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Wir sind ausschließlich zur 

Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an den Werken berechtigt. Ansprüche 
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hierauf stehen dem Auftraggeber nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten für die 

Herstellung von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt, es sei denn, 

dass ausdrücklich anderes vereinbart worden ist. 

XV.        Hinweis auf OS-Plattform - Verbraucherstreitbeilegung 

1. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 

Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Unsere E-Mail-Adresse für 

Verbraucherbeschwerden lautet info@elektro-reif.de  

2. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 

XVI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht, Speicherung Vertragstext, 

Vertragssprache 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den 

Leistungen der Sitz des Auftraggebers. 

3. Verträge werden bei uns elektronisch gespeichert, sind jedoch für den Auftraggeber aus 

Sicherheitsgründen nach Abschluss nicht mehr über das Internet abrufbar. 

4. Vertragssprache ist deutsch. 

5. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Besteller und uns unser Sitz. Wir sind 

darüber hinaus berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 

verklagen. 

 

Stand: Februar 2023 
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